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Thema:

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen für die Ausbuchung von Restbuchwerten bei
Grundstücksverkäufen  

Finanzielle Auswirkungen

Haushaltsjahr: 2018 Produktkonto: 11106.5931000/ 51101.5931000

Gesamtkosten:
11106.5931000 121.581,88 
51101.5931000   88.351,00 Eigenanteil:  

Folgekosten:  
Mittel stehen zur
Verfügung i. H. v.:

11106.5931000 50.000,00 
51101.5931000          0,00 

Deckungsvorschlag: Deckung im Rahmen des außerordentlichen Jahresergebnisses 2018

Beschlussentwurf:

Die Stadtverordnetenversammlung  beschließt  im  Rahmen  des  Jahresabschlusses  2018
für die  Ausbuchung  von  Restbuchwerten  in  Folge  von  Grundstücksverkäufen  eine
überplanmäßige Aufwendung  in  Höhe  von  71.581,88   für  das  Produktkonto
11106.5931000 und eine außerplanmäßige Aufwendung in Höhe von 88.351,00  für das
Produktkonto  51101.59310000. 

Beratungsergebnis
Datum Gremium Ein-

stimmig
Mit

Mehrheit
Ja Nein Enth. Laut

Beschluss-
Entwurf

Abweichende(r)
Empfehlung/Beschluss

Unterschrift
d. Protokollf.

1 23.01.2020 FR-A
2 10.02.2020 HAU
3 20.02.2020 SVV
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Beschlussvorlage

X öffentlich nicht öffentlich
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Begründung:

Im Haushaltsjahr  2018 wurden zahlreiche Grundstücksverkäufe  zum Abschluss gebracht.
Insgesamt konnten  hierbei  Erträge aus Vermögensveräußerungen des außerordentlichen
Ergebnisses in  Höhe von 365.530,85   (Plan:  100.000  ) erzielt  werden.  Hierunter  fallen
u. a.  Erträge  aus  folgenden  Verkäufen:  Schrödersche  Grundstücke,  Grabowstraße  50,
Drosselgasse 7.  Über  den  Planansatz  2018  hinaus  erzielte  Erträge  für  ungeplante
Verkäufe bzw.  zum  Abschluss  gebrachte  Verfahren  aus  Vorjahren  führen  parallel  zu
erhöhten Aufwendungen für die Ausbuchung von Restbuchwerten.

In Folge  der  Grundstücksverkäufe  im  Haushaltsjahr  2018  sind  die  bis  dato  im
Anlagevermögen ausgewiesenen  Restbuchwerte  in  Abgang  zu  stellen  und
aufwandswirksam zu  verbuchen.  Die  Aufwendungen  für  die  Ausbuchung  der
Restbuchwerte von  Grundstücken  im  Produkt  11106  -  Allgemeines  Grundvermögen
betragen insgesamt  121.581,88   (Plan:  50.000  ), so  dass  die  Bewilligung  einer
überplanmäßigen Aufwendung in Höhe von 71.581,88  erforderlich ist.

Im Produkt  51101  -  Stadt-  und  Ortsteilentwicklung  erfolgte  nachträglich  die  Ausbuchung
einer Teilfläche  des  ehemaligen  Brauereigeländes  (Kettenhaus).  Dies wurde im Rahmen
des Jahresabschlusses  2017  versäumt  und  nunmehr  im  Haushaltsjahr  2018  nachgeholt.
(vgl. DS 19/  2019 Prüfbericht  des Rechnungsprüfungsamtes  zum Jahresabschluss 2017,
Punkt 3.3.1, Tz. 99). Da hierfür kein Planansatz vorgesehen war, ist die Bewilligung einer
außerplanmäßigen Aufwendung in Höhe von 88.351,00  notwendig.

Es handelt  sich  um  zahlungsunwirksame  Buchungsvorgänge,  d.  h.  die  Finanzrechnung
bleibt hiervon unberührt. 

Christina Bohrisch
Amtsleiterin

    

Marek Wöller-Beetz Dr. Andreas Heinrich Hendrik Sommer
Erster Beigeordneter/ Kämmerer Zweiter Beigeordneter Bürgermeister
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